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SCHREIBEN VON STADTAMMANN UND RAT VON ARBON AN [BEAT JAKOB II.
ZURLAUBEN] , STADT- [UND AMTS] RAT VON ZUG, DERZEIT
LANDVOGT IM THURGAU, FRAUENFELD

Es sei ihnen mitgeteilt worden , dass Hans Ulrich Ruckli [Ruggli]

von Trön , im Gericht Gottshaus , einer Herrschaft des Stiftes Bi¬

schof szell , gelegen , verstorben sei . Nun möchte dessen Schwager,

der hiesige Bürger Sebastian Widikeller , "Zu Erhebung seiner haus-

frauven Erb sang ebühmus , Sich dahin" verfügen und selbige zu seinen
Händen nehmen . Wie sie , Stadtammann und Rat , vernommen , stehe der

Abzug besagten Erbgutes der Landesobrigkeit [d . h . den im Thurgau

reg . Orten ] oder dem jeweilig regierenden Landvogt daselbst zu.
Deshalb möchten sie ihn , [ Zurlauben ] , auf das Ersuchen Widikel¬

ler s hin bitten , dafür zu sorgen , dass dieser nach "Abstadtung des

gebührendten Abzugs , ohngehindert sein träffendes Contingent erheben und Ab¬

führen " könne.
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